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Zusammenfassung 

 

In der vorliegenden Studie wurden Gebiete für Hartsteinbrüche ausserhalb des Bundesinventars der 

Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) evaluiert und deren grund-

sätzliche Machbarkeit aus Sicht Kantone und teilweise auch der Gemeinden geprüft. Damit wurde dem 

Auftrag der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (Entscheid 1A.25/2006 und 1P.69/2006 vom 13.3.2007) 

Rechnung getragen, eine überkantonale Planung der Hartsteinbrüche zu erstellen. Es musste u.a. auf-

gezeigt werden, ob zu den bestehenden Hartsteinbrüchen im BLN Alternativen ausserhalb vorhanden sind. 
 

Die Kantone sind für die Bewilligung von Steinbrüchen zuständig. Deshalb wurden bei der Evaluation 

und der nachfolgenden Bewertung der Gebiete nicht nur die Bundesstellen, sondern auch die Vertreter der 

Kantone und Organisationen einbezogen. Die Federführung des Projekts übernahm der Schweizerische 

Verband der Hartsteinbrüche. Die fachlichen Grundlagen erarbeitete die Schweizerische Geotechnische 

Kommission. Die Koordination der Begleitgruppe leitete das Bundesamt für Raumentwicklung. 

 

Der vorliegende Bericht stellt auf der einen Seite eine umfassende fachliche Beurteilung von 

Hartgesteinsgebieten dar, auf der anderen Seiten zeigt er, welche Gebiete ausserhalb des BLN aus Sicht 

des Bundes und der Kantone sich für eine weitere Bearbeitung durch die Unternehmungen eignen. Die 

Kantone haben dabei Bereitschaft gezeigt, diese Gebiete in die kantonale Richtplanung aufzu-

nehmen. Damit ist sichergestellt, dass das Ergebnis dieser neuen Planungsgrundlage – obwohl sie 

nicht im planungsrechtlichen Sinne verbindlich ist – eine entsprechende Wirkung im Vollzug 

erreicht. 

 

Die Studie zeigt, dass ausserhalb des BLN in den Gebieten Kandergrund (BE), Unterseen (BE) und 

Attinghausen (UR) (Nr. 6, 9, 21) die  Rahmenbedingungen geeignet sind, um konkrete Projekte zu 

planen. Neue Hartsteinbrüche (Nr. 6, 9) oder die Erweiterung eines bestehenden Steinbruches (Nr. 21) 

könnten in diesen drei Gebieten einen wichtigen Betrag an die nationale Versorgung (gemäss Sachplan 

Verkehr) leisten. In zwei weiteren Gebieten Wolfenschiessen (NW) und Muotathal (SZ) (Nr. 18 und 24) 

wären aufgrund der schutz- und der nutzungsorientierten Kriterien ebenfalls neue Hartsteinbrüche denkbar. 

Infolge fehlender Möglichkeiten für Bahnanschlüsse würden dafür allerdings umfangreiche Strassen-

transporte durch Siedlungsgebiete erforderlich. Diese beiden Gebiete dürften deshalb aus Gründen der 

Akzeptanz in der betroffenen Region kaum einen Beitrag an die nationale Hartgesteinsversorgung leisten 

können. 

 

Der Evaluations- und Beurteilungsprozess unterstützt die Voraussetzungen für eine detailliertere Planung. 

Ob in den betreffenden Gebieten tatsächlich Hartsteinbrüche realisiert werden können, hängt 

letztlich von der konkreten Planung und der notwendige Akzeptanz bei den Betroffenen ab. Die 

bestehenden ordentlichen Verfahren werden zudem nicht ersetzt.  

 

Für die längerfristige Versorgung der Schweiz mit Hartgesteinsprodukten dürften die vorgeschlage-

nen Gebiete die Konflikte mit dem Bundesinventar der Landschaften von nationaler Bedeutung  

entschärfen, aber nicht lösen. Geht man davon aus, dass zwei neue Hartsteinbrüche in einem Zeithorizont 

von 10 Jahren realisiert werden könnten, so dürften ab 2021 rund 600‘000 Tonnen Hartgestein ausserhalb 

des BLN neu zur Verfügung stehen. Dies würde es ermöglichen, zusammen mit den heute bereits 

ausserhalb der im BLN gelegenen bewilligten Abbaustandorten gesamthaft rund 1,2 Mio. Tonnen 

Hartgestein pro Jahr zu gewinnen. Das entspricht jedoch lediglich rund 60% des Gesamtbedarfs von jährlich 

2 Mio. Tonnen, welcher für die Schweiz an einem Runden Tisch ermittelt worden ist. Falls sich die 

Rahmenbedingungen in Bezug auf die Nachfrage und Produktion von Hartgestein in der Schweiz nicht 

grundlegend ändern, müssten deshalb für die Sicherstellung der Hartgesteinsversorgung künftig weiterhin 

auch mehrere Abbaustandorte in BLN-Gebieten in Betracht gezogen werden. 
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1. Ausgangslage 

Hartgesteine sind für den Bau und den Unterhalt der schweizerischen Verkehrsinfrastrukturen zentral. 

Jährlich werden dafür rund zwei Millionen Tonnen Hartsteinprodukte benötigt. Davon entfallen rund 600’000 

Tonnen erstklassiges Material auf Bahnschotter und rund 800’000 Tonnen auf Strassendeckbeläge. Doch 

qualitativ hochwertige Hartgesteinsvorkommen sind im In- und Ausland stark begrenzt; in der Schweiz etwa 

in den Alpen und Voralpen auf ein schmales Band zwischen Boden- und Genfersee. 

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung (Urteil zu Arvel vom 13.03.2007) verlangt eine verbindliche, 

überkantonale Koordination oder eine nationale Planung der Hartsteinbrüche, wenn Konflikte in Gebieten 

bestehen, die im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) 

aufgeführt sind. 

Darauf basierend hat der Bundesrat mit Entscheid vom 12.12.2008 den Sachplan Verkehr mit Grundsätzen 

für die Hartgesteinversorgung ergänzt. [1]  

 

2. Auftrag / Zielsetzung 

Im vorliegenden Projekt „Evaluation von Potenzialgebieten für Hartsteinbrüche ausserhalb der BLN“ geht es 

darum, Konflikte zwischen den Anliegen des Landschaftsschutzes und der Versorgung mit Hartgesteinen 

langfristig zu lösen, indem neue Abbaustandorte nur noch nach den Vorgaben der Planungshilfe vom 

02.05.2007 [2] und den Grundsätzen zur Hartgesteinsversorgung des Sachplans Verkehr geplant und 

realisiert werden sollen. Es wurden somit nur Gebiete ausserhalb des BLN evaluiert. Der Auftrag der 

Arbeitsgruppe stützt4 sich dabei auf die Grundsätze des Sachplans Verkehr (Teil Programm, 7. Entwicklung 

im nichtinfrastrukturellen Bereich), insbesondere Punkt 4: 

• In Landschaften, die im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler 

Bedeutung (BLN) aufgeführt sind, ist ein Eingriff zulässig, wenn die Schutzziele des betreffenden BLN 

Objekts ungeschmälert erhalten bleiben.  

• Neue oberirdische Abbauvorhaben oder Erweiterungen von bestehenden Hartsteinbrüchen, welche dem 

Gebot der ungeschmälerten Erhaltung der Schutzziele nicht Rechnung tragen, sind nur zulässig, wenn 

für die nationale Versorgung keine Standorte (im Sinne von Ziffer 2) ausserhalb des BLN möglich sind 

und eine umfassende Interessenabwägung vorgenommen wurde.  

• Um die langfristige Sicherung der Versorgung mit Hartgestein zu erreichen, ist eine frühzeitige 

Evaluation von entsprechenden Standorten ausserhalb der BLN-Perimeter notwendig. 

In diesem Sinne soll der vorliegende Bericht als Beurteilungsgrundlage für zukünftige Konzessionsanträge 

im Rahmen der im nationalen Interesse stehenden Rohstoffsicherung Verwendung finden.  

 

3. Wichtigste Planungsgrundlagen  

Der Auftrag stützte sich auf folgende Grundlagen: 

- [1] Sachplan Verkehr, Teil Programm, Grundsätze für die Hartgesteinsversorgung, Dezember 2008. 

- [2] Hartsteinbrüche, Planungshilfe für die Standortplanung vom 2.5.07 (Fassung 9.09) mit den 

entsprechenden Potenzialkarten. 

- [3] Konfliktanalyse bezüglich Vermeidung eines Versorgungsnotstandes der schweizerischen 

Bauwirtschaft mit felsgebrochenen Hartgesteinen zur Herstellung hochwertiger Beläge und 

Bahnschotter, Forschungsauftrag Bundesamt für Strassen (ASTRA) 2001/008. 

- [4] Runder Tisch, Hartsteinbrüche – Landschaftsschutz: Absichtserklärung vom 21.03.2003 und 

Schlussbericht des Mediators 2003. 

- [5] Vergleichende Beurteilung der bestehenden Hartsteinabbaustandorte,  

CSD Ingenieure und Geologen AG, Bern, 28.11.2007. 
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Folgende Feststellungen ergaben sich aus diesen Grundlagen: 

a) Bedeutung von BLN-Objekten 

Nach Art. 6 NHG verdient ein BLN-Objekt in besonderem Mass die ungeschmälerte Erhaltung oder 

jedenfalls grösstmögliche Schonung. Eine Abweichung von der ungeschmälerten Erhaltung darf im 

Rahmen einer Interessenabwägung nur dann in Erwägung gezogen werden, wenn der Schutzwürdigkeit 

gleich- oder höherwertige Interessen von ebenfalls nationaler Bedeutung entgegenstehen. 

b) Nationales Interesse an den Hartsteinbrüchen 

Ein Abbaustandort ist gemäss Sachplan Verkehr von nationalem Interesse, wenn er eine jährliche 

Produktion von 5% des schweizerischen Bedarfs an Bahnschotter 1. Qualität (ca. 30'000 t) oder 

mindestens 10% (ca. 200'000 t) des schweizerischen Bruttobedarfs an Hartgestein ermöglicht. 

c) Koordination auf überkantonaler Ebene 

Es liegt im Interesse des Bundes, dass für den Erhalt und die Weiterentwicklung von 

Verkehrsinfrastrukturen von gesamtschweizerischer Bedeutung genügend Hartgestein zur Verfügung 

steht und die grösseren Abbauvorhaben auf überkantonaler bzw. nationaler Ebene koordiniert werden. 

Eine solche Koordination wird vom Bundesgericht verlangt. Die Grundsätze aus dem Sachplan Verkehr 

dienen dieser Koordination. 

d) Zuständigkeiten für die Planungen 

Zuständig für die Planung von Hartsteinbrüchen sind die Kantone, welche ihrerseits gewisse Aufgaben 

an die Gemeinden delegieren können. Die übergeordnete räumliche Abstimmung und Festsetzung der 

Potenzialgebiete erfolgt im Rahmen der kantonalen Richtplanung. Damit diese Koordinationsaufgabe 

(gemäss Art. 6ff Bundesgesetz über die Raumplanung, RPG) auch über die Kantonsgrenzen 

wahrgenommen werden kann, sind die betroffenen Bundesstellen und Nachbarkantone in die 

Vorabklärungen und Planungen einzubeziehen. Der vorliegende Bericht dient dieser übergeordneten 

Abstimmung, indem eine gesamtschweizerische Evaluation von potentiellen Gebieten aufgrund von 

Kriterien vorgenommen wurde und diese auch auf ihre Machbarkeit (insbesondere Ermitteln von 

Ausschlusskriterien) geprüft wurde. 

e) Abbau unter Tage 

Ein Gesteinsabbau unter Tage ist aktuell unwirtschaftlich, weil das Kostenverhältnis für die reinen 

Abbaukosten zwischen Abbau über Tage und unter Tage bei 1:5 bis 1:10 liegt. Zusätzlich wird das 

Gestein durch die hohen Sprengstoffmengen und Sprengen unter Zwang infolge Mikrorissbildung 

bezüglich Witterungsbeständigkeit und mechanischer Festigkeiten geschwächt [3].  

f) Langfristiger Mengenbedarf nach Hartgestein 

In der 2003 unterzeichneten Absichtserklärung [4] wurde ein jährlicher Brutto-Bedarf von 2 Mio Tonnen 

Hartgesteinen pro Jahr als notwendig für die schweizerischen Infrastrukturen erachtet. Eine Erhebung 

des ARE und der SGTK von 2007 zeigt auf, dass sich unter Berücksichtigung der bereits bewilligten 

Abbauvorhaben und der entsprechenden Konzessionsfristen eine zunehmende Bedarfslücke 

abzeichnet. Bis spätestens 2025 dürfte danach die Produktionsmenge in der Schweiz nur noch rund 1 

Mio. Tonnen betragen. (Auszug aus dem Erläuterungsbericht zu den Grundsätzen des Sachplans 

Verkehr) [1]. 

g) Projektabgrenzung 

Für die untersuchten Hartsteinvorkommen wurde keine Detailplanung vorgenommen. Die angestrebte 

Projekttiefe entspricht in etwa einer strategischen Machbarkeitsprüfung. Untersucht wurden nur neue 

Gebiete als Alternativen zu bestehenden Standorten. 

Sämtliche weiterführende Arbeiten für die Evaluation von konkreten Abbaustandorten werden 

anschliessend von den Steinbruchbetreibern zu erbringen sein.1 

 

                                                 
1  Der Vollständigkeit halber umfassen die Kriterienraster (Anhänge 2 + 3) sowohl die Kriterien für die Bewertung der Alternativgebiete 

(Stufe 1; orange markiert) als auch jene für die Bewertung der konkreten Abbaustandorte (Stufe 2; blau markiert).  
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Abbildung 1: Hartsteinbruch der 
Gasperini AG, Attinghausen UR  
(ausserhalb BLN-Gebiet) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 2: Steinbruch “Zingel” in 
Seewen SZ, Flugaufnahme 2009 
(innerhalb BLN-Objekt) 

4. Organisation 

 

4.1 Federführung 

Federführung und Projektleitung des Auftrags wurden durch das Präsidium des Verbands Schweizerischer 

Hartsteinbrüche (VSH) wahrgenommen. Die Projektleitung erfolgte in enger Kooperation mit den Mitgliedern 

der Kerngruppe. 
 

4.2 Kern- und Begleitgruppe 

Die Kerngruppe hatte die Aufgabe und die Kompetenz, die Inhalte zu erarbeiten und zu verabschieden. Bei 

Bedarf nahm sie mit einzelnen Mitgliedern der Begleitgruppe Rücksprache. In der Kerngruppe waren 

folgende Institutionen vertreten: 

- Verband schweizerischer Hartsteinbrüche (VSH) 

- Schweizerische Geotechnische Kommission (SGTK) 

- Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) 

- Bundesamt für Umwelt (BAFU) 

- Bundesamt für Landestopografie swisstopo 

- Kantonsvertreter (KPK/COSAC) 
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Zur breiten Abstützung des Auftrags wird eine Begleitgruppe gebildet. Der Vorsitz der Begleitgruppe oblag 

dem ARE. Neben der Kerngruppe gehörten ihr folgende Institutionen an: 

- Bundesamt für Verkehr (BAV) 

- Bundesamt für Strassen (ASTRA) 

- Bahnunternehmungen (SBB) 

- Umweltorganisationen (SL, Pro Natura) 

- Vereinigung für Landesplanung (VLP) 

Die Begleitgruppe hatte die Aufgabe, den Auftrag fachlich zu unterstützen und die vorgeschlagenen 

Standorte auf ihre Machbarkeit (mit politischer Einschätzung) hin einzuschätzen. 

 

4.3 Spielregeln für die Mitglieder der Kern- und Begleitgruppe 

Die Mitglieder der Kern- und Begleitgruppe orientierten sich am Auftrag, Alternativen für Hartsteinbrüche 

ausserhalb von BLN zu suchen und zu beurteilen. Sie pflegten einen respektvollen und konstruktiven Dialog 

untereinander. Dabei vertraten sie einerseits die Interessen ihrer Organisationen, bemühten sich aber 

andererseits auch konsensorientiert darum, nicht in den eigenen Positionen zu verharren. 

Für die Projektführung, die definitive Entscheidfindung und Beschlussfassung war ausschliesslich die 

Kerngruppe zuständig. 

Mit der Einschätzung oder Beurteilung zur Machbarkeit von Hartgesteinsstandorten werden weder 

Bewilligungs- und Genehmigungsverfahren noch Einsprache- oder Beschwerdeverfahren 

vorweggenommen. 

 

5. Beurteilung und Bewertung von alternativen Abbaustandorten  

 

5.1 Generelle Betrachtungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Beurteilung und Bewertung möglicher 
Abbauvorkommen ausserhalb der BLN-
Gebiete erfolgt nach den Grundsätzen 
des Sachplans Verkehr. Darauf 
basierend werden potenzielle Hartge-
steinvorkommen nach geologischen, 
ökonomischen und ökologischen Kriterien 
sowie unter Beachtung der politischen 
Akzeptanz analysiert . Diese Kriterien 
wurden gleichwertig gewichtet. 

 
Abbildung 3: Beurteilungskriterien 
 

5.2 Vorgehensmethodik  

Die komplexen Fragestellungen erforderten ein systematisches Vorgehen in mehreren Schritten:  

1. Erarbeitung der Hilfsmittel für die Beurteilung und Bewertung von möglichen Alternativgebieten. 

Zu diesem Zweck wurde der vom „runden Tisch“ [4] erarbeitete Kriterienkatalog mit einem 

Bewertungsmassstab ergänzt. Dieser stammt aus dem Bericht der Firma CSD, welcher im Auftrag des 

BAFU zum Thema „Vergleichende Beurteilung der bestehenden Hartgesteinabbaustandorte“ (CSD, 

28.11.2007) [5] erarbeitet wurde und umfasst Bewertungen von 1 (geringe Nutzungsinteressen / schlechte 

Geologische 
Kriterien 

Politische 
Akzeptanz 

Ökonomische 
Kriterien 

Ökologische 
Kriterien 
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Eignung bzw. sehr grosse Umweltauswirkung / Schutzinteressen) bis 4 (sehr hohe Nutzungsinteressen / 

sehr gute Eignung bzw. keine relevanten Umweltauswirkungen / Schutzinteressen). 2 

 

2.  Ermittlung potenzieller Hartsteinvorkommen ausserhalb von BLN-Gebieten  

Für die Ermittlung von potenziellen Hartgesteinsvorkommen ausserhalb des BLN wird auf eine geologische 

Grundlagenstudie der SGTK zurückgegriffen, welche im Rahmen der «Planungshilfe für die Standort-

planung» (ARE, 2006) [2] erarbeitet wurde.  Da die verwendeten geologischen Grundlagendaten Unter-

schiede aufweisen, wurde damals ein spezielles Klassierungsschema mit einem Verlässlichkeitsparameter3 

eingeführt. Es wurde entschieden, dass in dieser Studie nur Gebiete in Betracht gezogen werden, in denen 

potenzielle Hartgesteinsvorkommen mit einer Verlässlichkeit von 80–100 % vorhanden sind (Vergleich 

«Geologische Grundlagenstudie» der SGTK). Damit wurde im Bereich „Betriebswirtschaftliche Kriterien“ der 

Geologie ein angemessener Stellenwert eingeräumt. Die Ausweitung auf Verlässlichkeiten < 80 % machte 

keinen Sinn, insbesondere in Bezug auf die technisch-wirtschaftlichen Anforderungen gemäss heutiger 

Situation. Zudem hätte die Gefahr bestanden, dass auf Grund teils spärlicher und ungeeigneter geologischer 

Grundlagendaten nicht nachvollziehbare Schlüsse gezogen worden wären. Die potenziellen Hartgesteins-

vorkommen ausserhalb des BLN wurden mit einem geographischen Informationssystem (GIS) ermittelt. 

Aufgrund ihrer Ausdehnung wurde für die 1. Stufe des Bewertungsprozesses die Bezeichnung „potenzielle 

Hartsteingebiete“ verwendet.  

 

3. Evaluation der potenziellen Hartgesteinsvorkommen durch die Kerngruppe mittels Kriterienraster. 

Dabei wurden die ermittelten potenziellen Hartgesteinsgebiete (Verlässlichkeit 80–100%) ausserhalb des 

BLN von den Mitgliedern der Kerngruppe nach nutzungs- und schutzorientierten Kriterien bewertet. 

Folgende Bereiche gehören der 1. Beurteilungsstufe des Kriterienrasters an (vgl. Kriterienraster im Anhang): 

• Geologische Kriterien: Im Wesentlichen wurde die Zuordnung der Gesteinseinheiten gemäss den 

technischen Anforderungen an Hartgesteine bewertet. Ebenfalls wurde die Genauigkeit der zur 

Verfügung stehenden geologischen Grundlagendaten geprüft sowie die allgemeine geologische 

Gültigkeit beurteilt. 

• Ökologische Kriterien: Bei den umweltrelevanten Kriterien wurden insbesondere die verschiedenen 

Schutzanliegen (Siedlung, Immission, Natur und Landschaft, Gewässer, Wald) berücksichtigt. Ebenfalls 

eingeflossen sind andere Raumnutzungsansprüche (Fruchtfolgeflächen, Erholung, Tourismus). 

• Ökonomische Kriterien: Hier wurde das Augenmerk auf die geschätzte Gesamtkubatur sowie die 

Verbindung mit Aufbereitung/Verarbeitung gelegt. Ebenso wurde die Erschliessung der Abbaustelle 

mittels Bahn oder Strasse sowie die verkehrstechnische Lage des Potenzialgebietes beurteilt.  

 

4. Die Bewertung der potenziellen Hartgesteinsgebiete mittels Kriterienkatalog 

Sie wurde von Fachexperten der Kerngruppe durchgeführt und anschliessend in der Kerngruppe diskutiert. 

 

 

 

                                                 
2  Wie bereits in Kap. 3g erwähnt, wurden mit der vorliegenden Arbeit die Potenziale von Abbaustandorten summarisch beurteilt 

(Stufe 1). Weitergehende Untersuchungen sind in einer nächsten Projektstufe durch die Steinbruchbetreiber vorzunehmen (Stufe 2). 
3 Begriffsdefinition Verlässlichkeit:  

Um aus den verschiedenen und heterogenen Datenquellen eine verbindliche Darstellungsebene potenzieller Hartsteinvorkommen 
abzuleiten, wurde für alle erfassten Hartsteinflächen ein Verlässlichkeitsparameter abgeschätzt. Der Parameter gibt an, in wie weit 
eine Fläche oder eine Flächengrenze für weiterführende Analysen als sicher und verbindlich gelten kann. Mit drei 
Beurteilungskriterien werden die wichtigsten Differenzen der Quelldaten berücksichtigt: 

A:  Präzision der Gesteinszuweisung der Fläche bezüglich der gewünschten Hartsteinlithologie Kieselkalk, Glaukonitsandstein, 
Flyschsandstein und Molassesandstein 

B:  Genauigkeit der aus der Karte übernommenen Flächengrenzen bezüglich der geographischen Lage 
C:  Allgemeine Gültigkeit der Arbeit bezüglich heutiger wissenschaftlicher Interpretation 
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5. Einschätzung der Machbarkeit 

Anschliessend wurde die Kantonsplanerkonferenz KPK damit beauftragt, eine Einschätzung der politischen 

Machbarkeit der noch verbleibenden Gebiete mit den grössten Potenzialen vorzunehmen. Gefragt wurde 

dabei, ob die vorgeschlagenen Gebiete als Vororientierung im Kantonalen Richtplan oder in anderen 

Planungsinstrumenten (z.B. Regionaler Richtplan, kantonales Abbaukonzept) aufgenommen werden 

können. Die Resultate wurden in der Kerngruppe diskutiert und von dieser genehmigt. Die Begleitgruppe 

wurde jeweils über die Ergebnisse in Kenntnis gesetzt. 

 

5.3 Erläuterungen zum Kriterienraster  

Abgesehen vom Faktor „Politische Akzeptanz“ können mit dem Kriterienraster (Anhang) alle unter Pkt. 5.1 

aufgeführten Kriterien beurteilen werden.  

- Für die Bereiche „Geologie“ und „Betriebswirtschaftliche Parameter“ wurden die untersuchten 

Haupt- und Unterkriterien einzeln gewichtet, bewertet (Noten 1 für schlechte Eignung bis 4 für sehr gute 

Eignung) und mittels mathematischer Funktionen in eine Gesamtpunktzahl bzw. Rangliste überführt. 

Erläuterungen zu einzelnen Beurteilungskriterien:  

• GP4–GP11: Weitergehende, detailliertere Abklärungen zu den geologischen Parametern sind nicht 

Gegenstand der ersten Bearbeitungsstufe durch die Kerngruppe. Diese spezifischen Kriterien 

beziehen sich auf einzelne Lokalitäten (mögliche Steinbrüche) und sind in dieser Form nicht über 

ein ganzes Potenzialgebiet gültig. Es sind damit geologische Untersuchungen und Detailstudien 

verbunden, die in einer nächsten Stufe durch potentielle Steinbruchbetreiber vorzunehmen sind. 

• ER2: Um die Versorgungssicherheit gegenüber den Kunden (SBB, Belagswerke) gewährleisten zu 

können, müssen Abbaubetriebe möglichst ohne witterungsbedingte Unterbrüche arbeiten können. 

Abbaustellen über 1'300m.ü.M. wurden aus diesem Grund von der weiteren Beurteilung 

ausgeschlossen. 

• BW2: Falls die Aufbereitungsanlage in unmittelbarer Nähe zum Abbaugebiet erstellt werden kann, 

entfallen teure Zwischentransporte.  

• BW3: Weitergehende betriebswirtschaftliche Abklärungen sind in einer nächsten Phase durch die 

potentiellen Steinbruchbetreiber vorzunehmen. 

-  Der Bereich “schutzorientierte Kriterien“ besteht aus den Kategorien Siedlung, Immissionen, Natur- 

und Landschaft, Gewässerschutz, Wald und andere Raumansprüche (s. Anhang 2). Auf eine Bewertung 

mit Punkten wurde verzichtet. Die Relevanz der Kriterien, welche eine Interessenabwägung 

ermöglichen, kann nur im Einzelfall nach Massgabe der rechtlichen Rahmenbedingungen an einem 

konkreten Vorhaben überprüft werden. 

Im Rahmen der angestrebten Grobbeurteilung konnte aber aufgrund der GIS-Darstellung das 

Konfliktpotenzial der 34 Gebiete sehr gut mit „voraussichtlich kaum oder wenig Konflikte (grün)“, 

„Konfliktpotenzial vorhanden (gelb) “ und “Konfliktpotenzial gross (rot)“ beurteilt werden. Diese 

Beurteilung erfolgte anhand national verfügbarer Daten. Dies sind die Bauzonenstatistik (ARE), die 

vorhandenen Geodaten zu den Fruchtfolgeflächen (ARE) und Daten zu nationalen Inventaren (BAFU) 

oder Schutzobjekten (BAFU). Eingeflossen ist ebenfalls die touristische Bedeutung, indem Objekte, 

welche sich in Seenähe befinden, als „Konfliktpotenzial vorhanden bis gross“ erachtet wurden. Aspekte 

des Immissionsschutzes oder des Gewässerschutzes konnten in dieser Phase noch nicht bewertet 

werden. 

- Mit der Erarbeitung des Kriterienrasters wurden auch „Ausschlusskriterien“ definiert.  
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6. Geologie  

 

6.1 Definition Hartgestein  

Im vorliegenden Bericht geht es um Festgesteine, welche für die Herstellung von hochwertigem Schotter und 

Splitt für Verkehrsinfrastrukturanlagen verwendet werden. Entsprechend den hohen Anforderungen an diese 

Gesteine wird auch von «hochwertigen Hartgesteinen» gesprochen. Aus wissenschaftlicher Sicht werden 

Hartsteine unter Berücksichtigung folgender Eigenschaften definiert (Tabelle 1): 

1. Hartsteine zeichnen sich durch eine hohe Druckfestigkeit >140 MPa aus  

2. Hartsteine enthalten einen Anteil > 25 % an harten Mineralien (Härte nach Mohs > 5.5) 

In Bezug auf die Anwendung der Gesteine im Verkehrsinfrastrukturbereich, wo qualitativ hochwertige 

Hartsteine verwendet werden, ist die Einteilung eines Gesteins gemäss dieser Definition als Hartstein bzw. 

mittelhartes oder weiches Gestein nicht ausreichend. In Richtlinien und Prüfverfahren werden zusätzliche 

Anforderungen festgelegt, die auf Erfahrungswerten basieren und denen je nach Anwendungsbereich 

unterschiedliche Gewichtung beigemessen wird. Ein Prüfverfahren, welches sowohl für die Bewertung von 

Bahnschotter, als auch Strassensplitt angewandt wird, ist das Los Angeles-Prüfverfahren (EN 1097–2).4 

Zusätzlich werden Hartsteine je nach Anwendungsbereich im Verkehrsinfrastrukturwesen weiteren Prüf-

verfahren wie zum Beispiel dem Widerstand gegen Polieren (EN 13043) oder Dauerhaftigkeitsprüfungen 

unterzogen. Diese Anforderungen führen dazu, dass Gesteine, die im Volksmund oder in der Naturstein-

branche als harte Gesteine gelten, für hochwertige Hartsteinprodukte nicht berücksichtigt werden können. 

So erfüllen zum Beispiel Granite und Gneise aus der Schweiz wegen dem meist hohen Gehalt an Schichtsili-

katen und deren Gefüge die von den Abnehmern geforderten Grenzwerte und Richtlinien nicht. Auf Grund 

langjähriger Erfahrungen aus der Praxis können in der Schweiz folgende Gesteine mit Potenzial für 

hochwertige Hartsteinprodukte berücksichtigt werden: Kieselkalke, Flyschsandsteine, spezielle 

Molassesandsteine sowie Glaukonitsandsteine: 

 

Mittlere 
Druckfestigkeit 

(MPa) 

Gehalt an harten Mineralen (%) 

0–25 25–50 50–75 75–100 

> 220 mittelhart hart hart hart 

180–220 mittelhart hart hart hart 

140–180 mittelhart mittelhart mittelhart hart 

100–140 weich weich mittelhart mittelhart 

60–100 weich weich weich mittelhart 

< 60 sehr weich weich weich weich 

 
Tabelle 1: Eigenschaften von Gesteinen aufgrund ihres Mineralgehaltes 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Begriffsdefinition Los Angeles-Prüfverfahren:  
 Eine Gesteinsprobe wird dabei zusammen mit Stahlkugeln in einer rotierenden Trommel beansprucht. Der Los Angeles-Koeffizient 

(LA) entspricht dem Massenanteil in Prozent, der nach dem Prüfvorgang durch ein 1.6 mm Analysensieb hindurchgeht. Für Schotter 
der Klasse I beträgt der LA-Koeffizient < 16. Für Splitt wird der LA-Koeffizient anwendungsspezifisch festgelegt, wobei für die beste 
Kategorie ein LA-Koeffizient ≤15 gilt. 
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6.2 Hartgesteinsvorkommen 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4: Hartgesteinsvorkommen (oben) und Landschaften von nationaler Bedeutung (unten) 

 
Die Vorkommen der potenziellen Hartgesteine sind in der Schweiz vorwiegend auf einen schmalen Gürtel 

zwischen Boden- und Genfersee begrenzt (Abbildung 4 oben). Dementsprechend sind die aktiven 

Hartsteinbrüche (2011) entlang dieses Gürtels zu finden (Datenherkunft: Geotechnischer Umwelt-Atlas 

(GUA) der SGTK). Die Abbildung 4 unten zeigt die Verbreitung der Landschaften von nationaler Bedeutung 

(BLN). Ein grosser Teil der Hartgesteinsvorkommen befindet sich in BLN-Objekten, weshalb eine langfristige 

Konfliktlösung sehr bedeutsam ist. 

 

7. Schutz von Natur und Landschaft  

Die Beurteilung erfolgte nach Massgabe der für die verschiedenen Schutzgebietskategorien des Bundes, der 

Kantone oder der Gemeinden geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen. Diese können Ausschluss-

kriterien enthalten oder einen Ermessensspielraum einräumen bzw. eine Interessenabwägung zulassen. So 

kann ein Ermessensspielraum aufgrund gewisser Fallkriterien (wie etwa die Zulassung von Eingriffen in ein 

Schutzobjekt zum Schutz vor Naturgefahren) gegeben sein. Eine Interessenabwägung bewertet in einem 

ersten Schritt die Bedeutung der unterschiedlichen Interessen und in einem zweiten Schritt das Verhältnis 

gleichrangiger Interessen zueinander. So wird beispielsweise für einen Eingriff in ein Schutzobjekt von 

nationaler Bedeutung vorausgesetzt, dass auch dem Interesse am Eingriff eine nationale Bedeutung 

zukommt. Nach dieser Beurteilung der Bedeutung der verschiedenen Interessen muss in einem weiteren 

Schritt abgewogen und begründet werden, welchem dieser (gleichrangigen) nationalen Interessen im 

konkreten Fall Vorrang zukommt. 
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Bei Abbauvorhaben sind landschaftliche Aspekte angesichts der grossflächigen Auswirkungen und der oft 

exponierten Lage fast immer sehr wichtig. Neben Objektbeschreibungen, konkret formulierten Schutzzielen 

oder -bestimmungen können als Beurteilungshilfe im weiteren die touristische Bedeutung, die Bedeutung für 

die (Nah-) Erholung der Bevölkerung oder weitere, eher allgemeine ästhetische Grundsätze dienen.  

 Da der Auftrag auf die Suche nach alternativen Abbaugebieten ausserhalb des BLN beschränkt wurde, 

wurden konsequenterweise auch keine Abbaugebiete innerhalb der BLN Inventarobjekte evaluiert. Dies 

wurde im Kriterienkatalog entsprechend sichtbar gemacht. Die Kantone haben in der durchgeführten 

Anhörung die evaluierten Gebiete ebenfalls geprüft und wo nötig zusätzlich mit kantonalen und kommunalen 

Grundlagen und Daten ergänzt. 

 

8. Unternehmerische Überlegungen  

Wenn bei Standortentscheiden von Nachhaltigkeit die Rede ist, dann müssen neben den ökologischen auch 

die wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkte einbezogen werden. Bezüglich wirtschaftlicher und sozialer 

Gesichtspunkte heisst dies, dass Standortentscheide auch unternehmerischen Überlegung (Wirtschaft-

lichkeit des Abbaus/Wettbewerbsfähigkeit) und der Bedeutung eines Werks für die Region (Arbeitsplätze) 

Rechnung tragen müssen. 

Es entsprach der Zielsetzung der Arbeitsgruppe, die Gebiete auch einer Machbarkeitsprüfung aus der Optik 

eines Unternehmers (Feasibility Study) zu unterziehen. Die organisatorische Umsetzung, die wirtschaftliche 

Machbarkeit (Kosten, Finanzierung), die technische Machbarkeit, die Ressourcen/Verfügbarkeit (Menschen, 

Maschinen) und die zeitliche und rechtliche Umsetzung muss grundsätzlich positiv beurteilt werden können, 

damit die Wettbewerbsfähigkeit eines Werkes nicht untergraben wird. Unternehmer müssen eine ange-

messene Rendite erzielen können, um auch künftig investieren zu können. In der Folge galt es, Rahmen-

bedingungen zu schaffen, die den Anreiz für eine Grossinvestition (> 25 Mio.) nicht im Keime ersticken 

lassen. Das Projekt „Rohstoffsicherung“ steht oder fällt mit der Umsetzung: Dafür braucht es Akteure, 

Unternehmer, die gewillt sind, ein Abbauprojekt zu realisieren.  

 

9. Politische Akzeptanz 

Im vorliegenden Auftrag ging es darum, primär eine Einschätzung zur Machbarkeit von neuen Hartstein-

brüchen in den ermittelten Gebieten zu erhalten. In einem ersten Schritt handelte es sich dabei um eine 

möglichst nachvollziehbare Beurteilung der Gebiete ohne diese auch schon politisch zu bewerten. In einem 

zweiten Schritt – und dies betrifft insbesondere die Rückmeldungen im Rahmen der Konsultation bei den 

Kantonen (evtl. Gemeinden) und Verbänden – flossen auch politische Einschätzungen ein. Die Auswertung 

der Konsultation zeigte jedoch, dass diese Einschätzungen meist sehr gut mit der vorhanden Konflikt-

situation übereinstimmte. Oder mit anderen Worten: Im vorliegenden Auftrag war es nur möglich, eine 

Einschätzung zur grundsätzlichen Machbarkeit in den betreffenden Gebieten zu ermitteln. Ob ein Vorhaben 

letztlich politisch, d.h. von der betroffenen Bevölkerung und den Interessengruppen akzeptiert wird, wird sich 

erst im Rahmen der Detailplanung ergeben. Da jedoch die wichtigsten geologischen, unternehmerischen 

und ökologischen Anforderungen an die Planung des Projektes bekannt sind, bestehen gute Rahmen-

bedingungen, dass die Vorhaben auch die notwendige politische Akzeptanz schaffen können. Umgekehrt 

lässt sich schliessen, dass eine Detailplanung für neue Vorhaben in jenen Gebieten, welche den Kantonen 

oder Unternehmungen nicht empfohlen werden, nicht vollständig ausgeschlossen ist. Ausgeschlossen sind 

nur jene Gebiete, in denen Ausschlusskriterien effektiv vorhanden sind. 

 

 

 

 

 

 



Seite 15 

 

10. Ergebnisse  

Durch die GIS-basierte Ermittlung der potenziellen Hartgesteinsvorkommen mit Verlässlichkeiten von 80 -

100% ausserhalb des BLN konnten 34 potenzielle Hartsteingebiete eingegrenzt werden. Diese sind mit 

Ausnahme von drei Potenzialgebieten entlang des nördlichen Schweizer Alpenrandes verteilt. 
 
 
 

 
Abbildung 5: Potenzialgebiete 
 

Basierend auf einer vertieften Beurteilung nach ökologischen und ökonomischen Kriterien wurden durch die 

Projektgruppe aus den 34 ursprünglich definierten Gebieten letztlich 15 Gebiete den Kantonen zur Prüfung 

der politischen Machbarkeit unterbreitet. 

 

Beurteilungen der Kantone und Interessenvertreter 

Es wurde vom 25. März bis 31. Mai 2011 eine Konsultation bei den Kantonen Bern, Glarus, Obwalden, 

Nidwalden, Schwyz, Tessin, Uri, Wallis, Waadt und bei den Organisationen Pro Natura, Stiftung 

Landschafsschutz Schweiz und WWF durchgeführt. An der Konsultation haben sich zusätzlich der Kanton 

Luzern sowie die Schweizerische Kommission für Höhlenforschung beteiligt. Dagegen haben die Stiftung 

Landschaftsschutz Schweiz und der WWF auf eine Stellungnahme verzichtet. 

Im Rahmen der Konsultation interessierten insbesondere folgende Punkte: 

1.  Ergänzung der fachlichen Grundlagen, insbesondere die Berücksichtigung der kantonalen, regionalen 

oder kommunalen Schutzobjekte oder weiterer wichtiger Aspekte wie Grundwasserschutzgebiete. 

2. Die Einschätzung zur Machbarkeit der einzelnen vorgeschlagenen Gebiete: Sind „Killerfaktoren“ 

ersichtlich? Gibt es Synergien zu vorhandenen Abbaustandorten oder Planungen oder in Bezug auf die 

Erschliessung und Verarbeitungsbetriebe? 

3. Die Vorschläge, welche der betreffenden Gebiete in einem kantonalen Richtplan (oder einem anderen 

Raumplanungsinstrument) mit dem Status „Vororientierung“ aufgenommen werden könnten. 
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Weil es sich bei der Konsultation nicht um ein gesetzlich vorgeschriebenes Verfahren handelte, wurde ein 

Informationsblatt (Anhang) verfasst, in dem die Hintergründe und der Stellenwert der Grundlage erläutert 

worden sind. Die Ergebnisse der Konsultation finden sich im Detail im Anhang. Die Stellungnahmen gehen 

meistens ausführlich auf die drei gestellten Fragen ein und sie sind deshalb auch sehr wichtig für die weitere 

Planung der Abbaustandorte. 

 

Wichtigste Ergebnisse der Konsultation 

1. Ausserhalb des BLN bestehen in den Gebieten Kandergrund (Nr. 6), Unterseen-Wildersil (Nr. 9) und 

Attinghausen (Nr. 21) gute Rahmenbedingungen, um eine Planung von zwei neuen Hartsteinbrüchen (Nr. 6 

und 9) und die Erweiterung eines bestehenden Hartsteinbruches (21) einzuleiten. Sie könnten einen Betrag 

an die nationale Versorgung (gemäss Sachplan Verkehr) leisten.  

2. In zwei weiteren Gebieten Wolfenschiessen (Nr. 18) und Muotathal (Nr. 24) sind ebenfalls neue 

Hartsteinbrüche möglich. Infolge fehlender Möglichkeiten für Bahnanschlüsse würden dafür allerdings 

umfangreiche Strassentransporte durch Siedlungsgebiete erforderlich. Dies führt dazu, dass diese beiden 

Gebiete kaum einen Beitrag an die nationale Hartgesteinsversorgung werden leisten können. Die folgende 

Tabelle gibt  einen Überblick über die  Beurteilungen gemäss beschriebener Vorgehensmethodik: 
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1 VS9 Champéry 
 

   
Lange Strassentransporte durch mehrere Dörfer im Val 
d’Illiez erforderlich. 
 

2 VS6, 7 Massongex - St. Maurice 
 

   
Konflikte mit Siedlung und Landwirtschaft. 
 

3 FR7 Pringy 
 

   
Gesteinsqualität fraglich, mehrere kleinere Vorkommen. 
Viele Konflikte mit Natur- und Landschaftsschutz. 

4 FR1,2,5,6 Charmey 
 

   
Gesteinsqualität fraglich, lange Strassentransporte durch 
mehrere Dörfer erforderlich, mehrere Konflikte mit dem 
Naturschutz.. 

5 BE12 Engstligental 
 

   
(Zu) kleines Vorkommen, lange Strassentransporte 
erforderlich. 
Grossräumiger Konflikt im Bereich Wasser. 

6 BE11 Kandergrund 
 

  
 Kleinräumige Konflikte mit Wald und Wasser. Synergien 

möglich mit best. Steinbruch Blausee – Mitholz.  
→ Räumlich eingeschränkter Perimeter möglich.  

7 BE9 Suldtal 
 

   
Kleines Vorkommen, schwierige Erschliessung. 
Grosser Konflikt mit Wald. 

8 BE5 Merligen 
 

   
Konflikte mit Wald, Grundwasser, Bauzonen. Aus Gründen 
des Landschaftsschutzes und des Tourismus nicht 
geeignet. 

9 BE8 Unterseen - Wilderswil 
 

  
 Konflikte mit Wald, Grundwasser, Bauzonen und 

Tourismus. 
→ Reduzierter Perimeter möglich. 

 

10 BE3, 4 Interlaken, Ringgenberg 
 

   
Viele Konflikte mit dem Naturschutz. 
 

11 LU3 Kemmeribodenbad 
 

   
Lange Strassentransporte erforderlich 
(Ausschlusskriterium). Konflikt mit Naturschutz (inkl. BLN). 

12 LU2 Flühli 
 

   
Lange Strassentransporte erforderlich 
(Ausschlusskriterium). Vorkommen schwierig zu 
erschliessen. 

13 LU1 Finsterwald-Brüedere 
 

   
Lange Strassentransporte erforderlich. Vorkommen 
schwierig zu erschliessen. 
Mehrere Konflikte mit Natur- und Landschaftsschutz. 

14 BE1 Brienzwiler 
 

   
Kleines Vorkommen, schwierig zu erschliessen. 
Mehrere Konflikte mit Natur- und Landschaftsschutz. 

15 
Ohne 
Bez. 

Lungern 
 

   
Schmalspurbahn / sehr lange Strassentransporte 
erforderlich (Ausschlusskriterium). Erhebliches politisches 
Konfliktpotenzial. 

16 OW3 Giswil 
 

   
Schmalspurbahn / sehr lange Strassentransporte 
erforderlich (Ausschlusskriterium). Bezgl. 
Landschaftsschutzes schwierig realisierbar. 
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17 OW2 Melchtal 
 

   
Sehr lange Strassentransporte durch besiedeltes Gebiet 
erforderlich (Ausschlusskriterium). Konflikte mit Flachmoor, 
Wald und Trockenwiesen. 

18 NW4, 5 Wolfenschiessen 
 

  
 Sehr lange Strassentransporte erforderlich 

(Ausschlusskriterium). Versch. Konflikte mit Naturschutz. 
Im kant. Abbaukonzept aufgenommen.  

 

19 
Ohne 
Bez. 

Engelberg 
 

   
Schmalspurbahn / lange Strassentransporte erforderlich. 
Gesteins-qualität fraglich. Versch. Konflikte mit 
Naturschutz; Jagdbanngebiet. 

20 UR3 Isenthal 
 

   
Lange Strassentransporte mit Gewichtsbeschränkungen, 
kl. Vorkommen. Jagdbanngebiet. 

21 UR5 Attinghausen 
 

   
Konflikte mit Wald und Bauzonen.  
→ Als Erweiterung des Hartsteinbruches Eielen 
möglich. 

22 UR6, 7 Bürglen - Spiringen 
 

   
Aus Gründen des Landschaftsschutzes / Erschliessung 
ungeeignet. 
 

23 SZ8 Riemenstalden 
 

   
Lange Strassentransporte / Gewichtsbeschränkungen. 
 

24 SZ6, 7 Stoos - Muotathal 
 

  
 Teilgebiet ist allenfalls realisierbar. Infolge der langen 

Strassentransporte jedoch nicht geeignet für die Schotter- 
und Splittproduktion. 

 

25 
Ohne 
Bez. 

Muotathal 
 

   
Infolge vieler Konflikte mit Naturschutz und langer 
Strassentransporte durch besiedeltes Gebiet nicht 
geeignet.  

26 SZ2 Sihltal - Ochsenboden 
 

   
Konflikte mit Wald und Bauzonen. Lange 
Strassentransporte mit Gewichtsbeschränkungen 
(Ausschlusskriterium). 

27 GL6,7,8 Linthal - Rüti - Luchsingen 
 

   
Aus Landschaftsschutzgründen nicht geeignet. 
Jagdbanngebiet. 
 

28 GL9,10,11 Engi - Elm 
 

   
Lange Strassentransporte erforderlich, schwierige 
Erschliessung. 
Viele Konflikte mit Naturschutz. Jagdbanngebiet. 

29 GL2, 4 Näfels - Netstal 
 

   
Schwierige Erschliessung. Aus Landschaftsschutzgründen 
nicht geeignet. Jagdbanngebiet. 

30 GL1 Filzbach 
 

   
Aus Landschaftsschutzgründen und infolge schwieriger 
Erschliessung nicht geeignet. 

31 
Ohne 
Bez. 

Fläsch 
 

   
(Zu) viele Konflikte. Wurde nach Rücksprache mit dem Kt. 
Graubünden nicht weiter beurteilt.  

32 
Ohne 
Bez. 

Filisur - Bergün 
 

   
Schmalspurbahn / lange Strassentransporte erforderlich, 
kleines Vorkommen. Konflikt mit Wald und 
Jagdbanngebiet.  

33 
Ohne 
Bez. 

Lugano - Gandria 
 

   
Viele Konflikte mit Wald, Bauzone und BLN. 
Strassentransporte durch dicht besiedeltes Gebiet. 

34 
Ohne 
Bez. 

Chiasso 
 

   
Konflikte mit Wald und Bauzone. Strassentransporte durch 
dicht besiedeltes Gebiet, Gesteinsqualität fraglich. 

 

1)  Geologische Bewertung:  

  gutes Potenzial prüfenswert  

2)  Betriebswirtschaftliche Bewertung: 

  gutes Potenzial prüfenswert  ungeeignet 
3)  Beurteilung betreffend Naturschutz / Landschaftsschutz: 

  realisierbar unter gewissen Umständen realisierbar Realisierbarkeit unwahrscheinlich 
4)  Einschätzung der politischen Machbarkeit: 

 realisierbar unter gewissen Umständen realisierbar nicht realisierbar 

 
Tabelle 2: Übersicht über die wichtigsten Ergebnisse 
 

Beurteilung der Umweltorganisationen 

Die beteiligten Umweltorganisationen Pro Natura und Stiftung Landschaftsschutz Schweiz hatten Gelegen-

heit, zum Entwurf des Schlussberichts Stellung zu nehmen. Sie unterstützen das umfassende methodische 

Vorgehen mit den verschiedenen Kriterien. Für sie fehlte im Prozess jedoch die Auseinandersetzung mit den 
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Produktions- und Bedarfszahlen sowie der Einbezug von Potenzialen, welche von bestehenden 

Hartgesteins-Standorten ausserhalb der BLN ausgehen.  

Der Aspekt der Produktions- und Bedarfszahlen war nicht Bestandteil des Auftrages, weil diese Daten 

bereits bei der Erarbeitung der Sachplananpassung erfasst wurden. Dem Aspekt Potenziale von 

bestehenden Hartsteinbrüchen ausserhalb der BLN wurde in der Studie indirekt Rechnung getragen als 

bestehende Gebiete, welche über ein Potenzial in ihrer Umgebung verfügen, ebenfalls berücksichtigt sind 

(z.B. Gebiete Nr. 6, 8 und 21).  

 

11. Schlussfolgerungen 

Für die längerfristige Versorgung der Schweiz mit Hartgestein-Produkten dürften die potenziell 

neuen Gebiete, welche ausserhalb des BLN liegen, die Konflikte mit Abbauvorhaben in den BLN-

Objekten entschärfen, aber nicht lösen. Geht man von einer optimistischen Prognose aus, dass zwei 

neue Hartsteinbrüche in einem Zeithorizont von 10 Jahren realisiert werden könnten, so dürften ab 2021 

jährlich rund 600‘000 Tonnen Hartgestein neu zur Verfügung stehen. Dies würde es ermöglichen, 

zusammen mit den heute bereits ausserhalb der im BLN bewilligten Abbaustandorten gesamthaft rund 1,2 

Mio. Tonnen Hartgestein pro Jahr zu gewinnen. Das entspricht jedoch lediglich rund 60% des Gesamt-

bedarfs von 2 Mio. Tonnen, welcher am Runden Tisch vereinbart worden ist. [1]. Falls sich die Rahmen-

bedingungen in Bezug auf die Nachfrage und Produktion von Hartgestein in der Schweiz nicht grundlegend 

ändern, müssten deshalb für die Sicherstellung der Hartgesteinsversorgung künftig weiterhin auch mehrere 

Abbaustandorte in BLN-Objekten in Betracht gezogen werden. 

 

12. Weiteres Vorgehen  

Die zahlreichen und intensiven Gespräche haben eine erfreuliche Annäherung der in der Kern- und Begleit-

gruppe engagierten Personen gebracht. Es besteht Einigkeit darüber, dass künftige Standortentscheide auf 

geologischen, technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Überlegungen beruhen müssen und 

Nutzungs- und Schutzinteressen in der Interessenabwägung gleichrangig zu berücksichtigen sind.  

Die Kantone werden nun die geeigneten Gebiete im Rahmen der Kantonalen Richtplanung bzw. kantonalen 

Abbauplanung aufnehmen. Im Weiteren liegt es an den Produzenten, die für den Abbau empfohlenen 

Standorte im Rahmen ihrer Firmenstrategie nach unternehmerischen Machbarkeitsprinzipien zu analysieren, 

allenfalls ein konkretes Konzessionsgesuch zu erstellen und nach dessen Bewilligung den operativen Abbau 

mit entsprechenden Investitionen anzugehen.  

 

Die folgenden Anhänge befinden sich in einem weiteren Berichtsteil: 

Anhang 1: Empfehlungen an Kantone und Unternehmungen  

Anhang 2: Kriterienraster für die Beurteilung von Hartsteinabbauvorhaben 

Anhang 3: Auswertung Kriterienraster 

Anhang 4: Konsultation: Stellungnahmen 

Anhang 5: Konsultationen: Informationsblatt 

Anhang 6: Potenzialkarten 
 

 

 


